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54.	 �Regelung über die Erstattung von Umzugskosten 
für Geistliche und hauptamtlich beschäftigte Laien – 
Umzugskostenordnung – UKO  
hier: Änderung der Anmerkung (Sternchenregelung)

1.	� Die Anmerkung (Sternchenregelung) zur Umzugskostenordnung vom 
1. Juni 1993 (zuletzt abgedruckt im Amtsblatt 1999, Nr. 9, S. 197) wird wie 
folgt neu gefasst:

	� „Vor Abschluss des Beförderungsvertrages sind mindestens Kostenvor-
anschläge von zwei Speditionsunternehmen, mit denen die Erzdiöze-
se einen Rahmenvertrag geschlossen hat und die dem bisherigen oder 
neuen Wohnort räumlich am nächsten gelegen sind, einzuholen. Mit dem 
preisgünstigeren Unternehmen ist der Umzug durchzuführen. Erstattungs-
fähig sind nur die Kosten, die für den eigenen Haushalt anfallen und vom 
Leistungsumfang des Rahmenvertrages gemäß Leistungsbeschreibung 
abgedeckt werden. Der Rechnungsbetrag für alle erforderlichen und er-
stattungsfähigen Leistungen des Spediteurs, mit Ausnahme von Trink-
geldern, wird nachträglich gegen Vorlage der Originalrechnung und den 
eingeholten Kostenvoranschlägen über das Ressort Personal durch die 
Erzbischöfliche Finanzkammer erstattet.“

2.	� Diese Änderung tritt zum 1. April 2018 in Kraft.


